
Frühstudium 
für Schüler/-innen

Das Frühstudium an der Universität Trier bietet die 
Möglichkeit, in Studiengänge und in die Hochschule 
hineinzuschauen und die eigene Studienentscheidung 
frühzeitig und gezielt vorzubereiten.

Der Weg ins Frühstudium - Schritt für Schritt

Besprechen Sie Ihren Wunsch zunächst mit Ihren 
Erziehungsberechtigten.

Sprechen Sie mit Ihrer Schulleitung. Zur Aufnah-
me eines Frühstudiums benötigen Sie eine Be-
scheinigung Ihres Schulleiters/Ihrer Schulleiterin, 
dass diese/r Sie für geeignet hält, ein Frühstudi-
um neben dem Schulbesuch zu absolvieren und 
Sie dafür vom Schulunterricht frei stellt. Die Be-
scheinigung muss das Fach enthalten, für das Sie 
sich an der Universität einschreiben möchten.   

Informieren Sie sich über die aktuellen Bedingun-
gen für die Bewerbung / Einschreibung im Studie-
rendensekretariat.

Stellen Sie im Studierendensekretariat spätes-
tens vier Wochen vor Beginn der Lehrveranstal-
tungen einen formlosen, schriftlichen Antrag, in 
dem Sie Ihre Motivation für ein Frühstudium kurz 
darlegen und mitteilen, welches Fach Sie wählen 
möchten. Fügen Sie Ihrem Schreiben die Beschei-
nigung Ihrer Schulleitung bei. Sie erhalten dann 
vom Studierendensekretariat ein Schreiben mit 
der Aufforderung, sich beim Frühstudierenden-
beauftragten Ihres Wunschfaches zu melden. 

Der/Die Frühstudierendenbeauftragte wird mit 
Ihnen besprechen, welche Veranstaltungen Sie 
belegen können. Er/Sie teilt diese Information 
auch dem Studierendensekretariat mit, das Ih-
nen daraufhin eine Bescheinigung als Frühstudi-
erender ausstellt. www.fruehstudium.uni-trier.de
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Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um 
ein Frühstudium aufzunehmen?
Sie sollten ein/e gute/r bis sehr gute/r Schüler/in 
sein, mit einer hohen Motivation, das Frühstudium 
erfolgreich zu meistern, ohne Ihre schulischen Ver-
pflichtungen zu vernachlässigen. 

Wann findet das Frühstudium statt?
Es handelt sich bei den Veranstaltungen des Frühstu-
diums um reguläre Veranstaltungen der Universität. 
Sie finden jeweils während des Veranstaltungszeit-
raumes des Sommersemesters  (April bis Juli) bzw. 
des Wintersemesters (Oktober bis Februar) statt. 

Welche Fächer kann ich wählen?
Sie können Veranstaltungen aus jedem Fach, das 
die Universität Trier anbietet, belegen. Dies gilt 
auch für solche Fächer, die nicht zu den klassischen 
Schulfächern zählen wie etwa Psychologie oder 
Rechtswissenschaft. Die Art der Veranstaltung kön-
nen Sie frei wählen. Der/Die Frühstudierenden-
beauftragte wird Sie diesbezüglich gerne beraten.   
Das komplette Studienangebot finden Sie unter:  
www.studienangebot.uni-trier.de

Wie viele Veranstaltungen kann ich besuchen?
In der Regel werden Sie neben Ihren schulischen Ver-
pflichtungen in einem Fach eine bis max. zwei Veran-
staltungen pro Semester besuchen können.

Kann ich / muss ich auch Prüfungen ablegen?
Sie können - müssen aber nicht - an den regulären 
Prüfungen teilnehmen. Bestandene Prüfungen wer-
den mit ECTS-Punkten bewertet und bescheinigt. Sie 
können möglicherweise auf ein späteres Studium in 
diesem Fach angerechnet werden.

Und wenn ich die Prüfungen nicht bestehe?
Da Sie an der Universität Trier keinen Studierendensta-
tus haben, gilt die Prüfung als nicht unternommen. Sie 
können im folgenden Semester erneut versuchen sie 
abzulegen, können dies aber auch ganz unterlassen.

Das Frühstudium wird mir zuviel. Was tun?
Sie können mit dem Frühstudium jederzeit - auch mit-
ten im Semester - aufhören. Ihre schulischen Verpflich-
tungen sollten in jedem Fall Vorrang haben.  Teilen Sie 
Ihre Absicht aber Ihrem Frühstudierendenbeauftrag-
ten und dem Studierendensekretariat mit - vielleicht 
möchten Sie ja  zu einem späteren Semester das Früh-
studium doch noch einmal wieder aufnehmen?

Das Frühstudium in diesem Semester hat mir 
Spaß gemacht. Kann ich jetzt im nächsten Se-
mester einfach wieder hingehen?
Nein. Ihr Status als Frühstudierender wird Ihnen im-
mer nur für ein Semester ausgestellt. Möchten Sie Ihr 
Frühstudium fortführen, müssen Sie erneut im Stu-
dierendensekretariat einen entsprechenden Antrag 
stellen und benötigen dafür auch erneut eine aktuelle 
Bescheinigung Ihrer Schulleitung. 

Wer hilft weiter?
Frühstudiumsbeauftragte der Fächer
www.fruehstudium.uni-trier.de

Studierendensekretariat 
stusek@uni-trier.de
www.stusek.uni-trier.de

Zentrale Studienberatung
zsb@uni-trier.de
www.zsb.uni-trier.de
www.studium.uni-trier.de
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